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Disclaimer

Die enthaltenen Schulungsinhalte sind im Rahmen der Maßnahme „Lehrgang Öko-Kontrolle“ erstellt worden. 
Diese Materialien wurden 2024 und 2025 genutzt, die letzte Aktualisierung fand im September 2025 statt.

Die Präsentationen sind Anschauungsexemplare und dürfen in dieser Form nicht für eigene Schulungen 
verwendet werden. 

Im Auftrag des BMLEH und der BLE hat ein Konsortium diese Schulungsinhalte entwickelt und 13 Schulungen 
durchgeführt. Das Konsortium bestand aus:
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ZIELE DER SCHULUNG

 Sie können die Kennzeichnungselemente am Produkt beschreiben, sowohl an nicht verpackten 

Produkten, Dokumenten, bei Online-Auftritten als auch in der Werbung

 Sie können missbräuchliche Kennzeichnung an Produkten, Dokumenten, Online-Auftritten und in 

der Werbung darstellen

L e r n z i e l e
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THEMEN DER SCHULUNG

I. Produktkategorien gemäß Öko-Verordnung

II. Kennzeichnung vorverpackter Produkte

III. Kennzeichnung nicht vorverpackter Produkte

IV. Kennzeichnung von Warenbegleitpapieren

V. Kennzeichnung im Onlineshop / Homepage

VI. Übungen

VII. Q & A

T h e m e n
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Auf der Suche nach dem Bio-Produkt

Zum Start der Schulungseinheit wollen wir mit einer kleinen Aufgabe für Sie starten:

 Bitte stoppen Sie das Video nach dieser Einführung für einige Minuten und gehen Sie in Ihrem Haushalt auf die 
Suche nach Bio-Produkten verschiedener Art.

 Nehmen Sie sich hierzu gerne 10 – 15 Minuten Zeit und schauen Sie, was die Küche, der Vorratsschrank, der 
Kühlschrank oder auch die Bar, der Süßigkeitenschrank oder der Keller zu bieten haben.

 Bringen Sie die Bio-Produkte, die Sie gefunden haben, mit an Ihren Schreibtisch und schauen Sie sich die 
Kennzeichnung an. Prüfen Sie, ob Ihnen bereits Gemeinsamkeiten / Unterschiede auffallen.

Stoppen Sie die Präsentation bitte jetzt!
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Auf der Suche nach dem Bio-Produkt

Vielen Dank für die Teilnahme an dieser kleinen Aufgabe!

Wir setzen die Präsentation nun fort.

Gerne können Sie im Laufe der Schulungseinheit zwischendurch immer wieder einen Blick auf die 
gesammelten Produkte werfen und prüfen, ob Sie Kennzeichnungselemente wiederfinden oder sogar 
Mängel an der Kennzeichnung feststellen.
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Produktkategorien gemäß ÖkoV
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A b s c h n i t t  I

Kategorie Bio-Produkt / Bio-
Verkehrsbezeichnung

Bio Zutatenauslobung Wild-Produkte Erzeugnis in Umstellung auf 
die ökologische 
Landwirtschaft

Beispiel „Bio Roggenbrot“ Roggenbrot, Zutaten: 
Roggenmehl, Wasser,
Bio-Brotgewürz, Salz, 
Hefe

„Heringsfilet in
Bio-Tomatensauce“

Apfelsaft aus Äpfeln in 
Umstellung auf den 
ökologischen Landbau
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 "Prominente" Bio-
Hinweise

 Bio-Hinweis in 
Verkehrsbezeich-
nung und im 
Zutatenverzeichnis

 Bio-Hinweis nur im 
Zutatenverzeichnis 
möglich

 bei < 95% ökol. 
Zutaten

 Ab 1% ökologische 
Zutaten möglich

 In Verkehrs-bezeichnung 
und Zutatenverzeichnis

 Hauptzutat ist Erzeugnis 
der Jagd/Fischerei

 Bio-Hinweis in der 
Verkehrsbezeichnung 
muss eindeutig der Bio-
Zutat zugeordnet sein

 Nur für pflanzliche 
Umstellungs-erzeugnisse 
erlaubt

 Darf nicht mehr als eine 
landwirtschaftliche Zutat 
enthalten
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Kennzeichnung vorverpackter  Produkte

Produktkategorie: „Bio-Produkt“ / „Bio-Verkehrsbezeichnung“

Pflichtangaben sind:

 Das EU-Gemeinschaftslogo / EU-Bio-Logo

 Der Kontrollstellencode des letzten Aufbereiters, z.B. DE-ÖKO-XXX (in Großbuchstaben)

 Die Herkunftsangabe bezogen auf den Ursprung der landwirtschaftlichen Zutaten in 
folgendem Format:

 EU-Landwirtschaft

 Nicht-EU-Landwirtschaft

 EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

 Die Herkunftsangabe ist unmittelbar unter dem Kontrollstellencode und im Sichtfeld des Logo anzubringen
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A b s c h n i t t  I I

DE-ÖKO-XXX
Deutschland Landwirtschaft
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Kennzeichnung vorverpackter  Produkte

Produktkategorie: „Bio-Produkt“ / „Bio-Verkehrsbezeichnung“

 Für Erzeugnisse mit letztem Aufbereitungsschritt im Drittland ist Verwendung des EU-Logos fakultativ

 Sind die Pflichtangaben einmal erfüllt, darf das EU-Logo auch ohne zusätzliche Angaben erneut verwendet 
werden

 Der Kontrollstellencode ist im vorgegebenen Format zu verwenden:

 DE =  ISO-Code des Landes (NL, ES, IT, FR,…)

 ÖKO = von jedem Mitgliedsstaat festgelegte Bezeichnung (bio, öko, org, eco,..), die auf die 
 ökologische Produktion hinweist

 XXX =  dreistellige Referenznummer der Kontrollstelle

 Zusätzlich zum Kontrollstellencode des letzten Aufbereiters kann ein zweiter Kontrollstellencode (z.B. vom 
Inverkehrbringer) angegeben werden, wenn klare Zuordnung gegeben ist
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Kennzeichnung vorverpackter  Produkte

Detailvorschriften für die Herkunftsangabe

 Die Herkunftsangabe muss der tatsächlichen Herkunft der landwirtschaftlichen Zutaten 
entsprechen (keine „Pauschalangabe“ möglich)

 aus einem oder mehreren EU-Ländern: „EU-Landwirtschaft"

 aus einem Nicht-EU-Land: „Indische Landwirtschaft“ oder „Nicht-EU-Landwirtschaft“

 aus einem EU- und einem Nicht-EU-Land: „EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft“

 Die Angabe "Landwirtschaft" kann durch "Aquakultur" ersetzt werden

 Zutaten bis 5% können bei den Herkunftshinweisen vernachlässigt werden

 Abkürzungen wir „DE-Landwirtschaft“ sind nicht erlaubt

 das Wort „EU“ oder „Nicht-EU“ kann durch Angabe eines Landes oder eines Landes und einer 
Region ersetzt oder ergänzt werden, wenn alle LW-Zutaten, in dem genannten Land und ggf. in der 
genannten Region erzeugt worden sind
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DE-ÖKO-XXX
EU-Landwirtschaft

DE-ÖKO-XXX
Nicht-EU-Landwirtschaft

DE-ÖKO-XXX
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

DE-ÖKO-XXX
Italien Landwirtschaft
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Kennzeichnung vorverpackter  Produkte

Gestaltungsvorschriften für das EU-Bio-Logo (VO 2018/848 Anhang V)

Die farblichen Gestaltungsrichtlinien sind einzuhalten:

 Spezieller Grünton mit vorgegebener Pantone, wenn ein Vierfarbendruck verwendet wird

 Darstellung in schwarz-weiß ist möglich, wenn Umsetzung in Farbe nicht zweckmäßig ist

 Andere Farben sind nur in Ausnahmefällen möglich, z.B. wenn die Angaben auf einer Verpackung in einer 
einzigen Farbe gehalten sind.

 Es gibt ein Nutzerhandbuch der EU-Kommission zur Logoverwendung: 
https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2018-11/organic-logo-user-manual_de_0.pdf
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https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2018-11/organic-logo-user-manual_de_0.pdf
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Kennzeichnung vorverpackter  Produkte

Gestaltungsvorschriften für das EU-Bio-Logo (VO 2018/848 Anhang V)

 Es gibt eine Mindestgröße von 9 x 13,5 mm (Verhältnis Höhe/Breite beträgt 1:1,5)

 Bei sehr kleinen Verpackungen kann das Logo in 6 x 9 mm angegeben werden

 Das Logo darf nicht stilisiert werden (z. B. durch transparenten Hintergrund oder 3D-Effekte)

 Die Verwendung zusätzlicher, z.B. nationaler oder privater Logos ist möglich (solange der Charakter 
unverändert bleibt)
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Kennzeichnung vorverpackter  Produkte
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A b s c h n i t t  I I

Lacon Handels-marken 
GmbH
Moltkestraße 4
 77654 Offenburg

Kennzeichnung der ökologischen 
Zutaten im Zutatenverzeichnis

Fakultative Verwendung des deutschen 
Bio-Siegels

Verbindliche Angaben im selben Sichtfeld
 EU-Bio-Logo
 Kontrollstellencode des letzten 

Aufbereiters
 Herkunftsangabe (unmittelbar unter 

Kontrollstellencode)
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Kennzeichnung vorverpackter  Produkte

Produktkategorie: „Bio-Zutatenauslobung“

 Kein prominenter Bio Hinweis / kein Bio-Hinweis in der Verkehrsbezeichnung

 Kein EU-Gemeinschaftslogo

 Keine Herkunftsangabe

 Kontrollstellencode des letzten Aufbereiters z.B. DE-ÖKO-003 ist anzugeben

 Bio-Hinweise im Zutatenverzeichnis sind anzugeben

 Anteil der Bio-Zutaten an den gesamten landwirtschaftlichen Zutaten (%-Angabe)

 Die Bio-Hinweise im Zutatenverzeichnis und der Prozentanteil Bio müssen in derselben Farbe, Größe und 
Schrifttype wie die übrigen Angaben im Verzeichnis der Zutaten erscheinen
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Kennzeichnung vorverpackter  Produkte
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A b s c h n i t t  I I

Haferkekse

Zutaten:
Bio-Haferflocken*, Sonnenblumenöl, Weizenvoll-
kornmehl, Vollmilchpulver, Maisstärke, Malzextrakt, 
Meersalz, Backtriebmittel (Natriumhydrogen-
carbonat), Gewürze.
*29,6 % der landwirtschaftlichen Zutaten stammen 
aus ökologischer Landwirtschaft

DE-ÖKO-0XX

Muster-Bäckerei GmbH
Musterstraße 11
12345 Musterhausen

 Keine Verwendung des EU-Bio-Logos

 Keine Herkunftsangabe

 Kennzeichnung der ökologischen 
Zutaten im Zutatenverzeichnis

 Angabe des %-Anteils der 
Öko-Zutaten an den 
landwirtschaftlichen Zutaten

 Angabe des Kontrollstellencodes
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Kennzeichnung vorverpackter  Produkte

Produktkategorie: „Wildprodukte“  (z.B. Heringsfilet in Bio-Tomatensauce)

 Kein EU-Gemeinschaftslogo

 Keine Herkunftsangabe

 Kontrollstellencode des letzten Aufbereiters, z.B. DE-ÖKO-003

 Bio-Hinweise im Zutatenverzeichnis und in der Verkehrsbezeichnung möglich

 Bio Hinweis muss klar und deutlich mit der Bio-Zutat / den Bio-Zutaten verbunden sein

 Anteil der Bio-Zutaten an den gesamten landwirtschaftlichen Zutaten ist anzugeben (%-Anteil)

 Bio-Hinweise im Zutatenverzeichnis und Prozentanteil Bio müssen in derselben Farbe, Größe und Schrifttype 
wie die übrigen Angaben im Zutatenverzeichnis erscheinen

Voraussetzungen:

 Hauptzutat ist Erzeugnis der Jagd / Fischerei

 Alle anderen landwirtschaftlichen Zutaten sind ökologisch
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Kennzeichnung vorverpackter  Produkte
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 Kennzeichnung der ökologischen 
Zutaten im Zutatenverzeichnis

 Angabe des %-Anteils der ökologischen 
Zutaten an den landwirtschaftlichen 
Zutaten

 Angabe des Kontrollstellencodes

 Keine Verwendung des EU-Bio-Logos

 Keine Herkunftsangabe

 Verwendung von Bio-Hinweisen 
ausschließlich in Zusammenhang mit der 
Bio-Zutat (Bio-Olivenöl)
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Kennzeichnung vorverpackter  Produkte

Produktkategorie: „Umstellungsware“

(z.B. Apfelsaft aus Äpfeln in Umstellung auf den ökologischen Landbau)

 keine Angabe von prominenten Bio-Hinweisen, wie z.B. ("Bio-Apfelsaft")

 Keine Angabe des EU-Gemeinschaftslogos

 Keine Herkunftsangabe

 Der Kontrollstellencode des letzten Aufbereiters ist anzugeben

Voraussetzungen sind:

 Das Produkt ist pflanzlich

 das Produkt besteht nur aus einer einzigen Zutat

19

A b s c h n i t t  I I

Apfelsaft naturtrüb

Zutaten: Apfelsaft aus Äpfeln in 
Umstellung auf den ökologischen 
Landbau
DE-ÖKO-XXX

Apfelsaft
naturtrüb

xxxxxxxxxx
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Kennzeichnung vorverpackter  Produkte
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Bio-Kategorie
Bio-Verkehrs-
bezeichnung

(> 95 % - 100% Bio)

Bio-Zutatenauslobung 
(< 95% Bio)

Wild-Produkte 
(Wild/Fisch, < 95% Bio)

Erzeugnis aus
Umstellung auf die 

ökologische Produktion

EU-Bio-Logo

Kontrollstellencode DE-ÖKO-XXX DE-ÖKO-XXX DE-ÖKO-XXX DE-ÖKO-XXX

Herkunftsangabe
EU-/Nicht-EU-
Landwirtschaft

— — —

Im Verzeichnis der 
Zutaten

Bio-Zutatenhinweise
Bio-Zutatenhinweise + 

 %-Angabe des Bio-
Anteils

Bio-Zutatenhinweise + 
 %-Angabe des Bio-

Anteils

Hinweis auf Umstellung 
auf den ökologischen 

Landbau (nur für 
Monoprodukte)
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Kennzeichnung nic ht  vorverpackter Erzeugnisse

Kennzeichnung von Ware, die nicht vorverpackt / endverpackt ist

z.B. Bulk-Ware, Sackware, Kartons etc.

 Pflichtangaben auf dem Etikett sind:

 Name, Anschrift des Unternehmens

 Bezeichnung des Erzeugnisses inkl. Bio-Hinweis

 Codenummer der Kontrollstelle (Kontrollstellencode, DE-ÖKO-XXX)

 Kennzeichnung der Partie/Los

 Die Angaben sind auch auf einem Begleitpapier möglich, wenn eine eindeutige Zuordnung gegeben ist

 Versand / Warenausgang von loser Ware ist bei Einhaltung von Sonderbestimmungen möglich  
Kennzeichnung der Pflichtangaben auf Warenbegleitpapier
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Quelle: https://commons.wikimedia.org
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Kennze ic hnung  n icht  vor verpac kter  E rzeugnisse

Kennzeichnung in der Auslage / Verkaufstheke:

(z.B. loses Obst und Gemüse, Fleisch- und Fischtheken, etc.)

 Angabe von Bio-Hinweis am Artikel (z.B. auf dem Artikelschild)

 Angabe des Kontrollstellencodes:

 Kann auf dem Artikelschild erfolgen

 Alternativ: Aushang des
Bio-Zertifikats in räumlicher Nähe
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Quelle: Alnatura
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Kennzeichnung von Warenbegleitpapieren

 Bio-Hinweis in der Artikelbezeichnung

 Angabe des Kontrollstellencodes (z.B. DE-ÖKO-003)

Was zählt zu Warenbegleitpapieren

› Lieferscheine

› Rechnungen

› sonstige Begleitpapiere

 Kennzeichnung mit Bio-Hinweise und Kontrollstellencode auch auf Werbematerial / Preislisten etc.
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Kennzeichnung Onl ine

Auf der Homepage

 Angabe des Kontrollstellencodes (z.B. im Impressum)

 Alternativ: Verlinken / Anzeigen des Bio-Zertifikats

Im Onlineshop

 Vollständige Kennzeichnung der Bio-Artikel (identisch zu vorverpacktem Produkt):

 Bio-Artikelbezeichnung

 Kontrollstellencode

 EU-Bio-Logo

 Herkunftsangabe

 Zutatenverzeichnis mit Bio-Hinweisen
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Übungen

Auf den folgenden Folien sehen Sie verschiedene Etikettenmuster bzw. Kennzeichnungsbeispiele.

Nehmen Sie sich pro Beispiel jeweils 3-4 Minuten Zeit um zu prüfen, ob

1. alle erforderlichen Pflichtangaben enthalten sind

2. Pflichtangaben fehlen

3. Angaben gemacht werden, die unzulässig sind (missbräuchliche Kennzeichnung)

4. Korrekturen / Ergänzungen nötig sind

Notieren Sie sich Ihre Antworten und Anmerkungen bevor Sie weiterklicken und prüfen Sie bei der Auflösung, ob 
Sie richtig lagen.

Viel Spaß!
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Übung 1

Vorderseite: Rückseite: 
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Übung 1 -  Auflösung

X  EU-Bio-Logo (Gemeinschaftslogo) fehlt

X  Kontrollstellencode fehlt (DE-ÖKO-XXX)

X  Herkunftsangabe fehlt (EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft)

 Verwendung des deutschen Bio-Siegels      ist nach Anmeldung möglich

 Zutatenliste ist fakultativ, da Monoprodukt
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Übung 2
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Übung 2 -  Auflösung

 EU-Bio-Logo (Gemeinschaftslogo) korrekt angegeben

 Kontrollstellencode korrekt angegeben (DE-ÖKO-003)

 Herkunftsangabe korrekt angegeben  (EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft)

 Verwendung des deutschen Bio-Siegels      ist nach Anmeldung möglich

X  Bio-Hinweise im Zutatenverzeichnis fehlen
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Übung 3
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Your 
Soup
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Übung 3 -  Auflösung

 EU Bio Logo (Gemeinschaftslogo) korrekt angegeben

 Kontrollstellencode des letzten Aufbereiters angegeben (DE-ÖKO-XXX)

 Herkunftsangabe korrekt angegeben (gemäß der tatsächlichen Herkunft der landwirtschaftlichen Zutaten

 Verwendung des deutschen Bio-Siegels       ist nach Anmeldung möglich

 Bio-Hinweise im Zutatenverzeichnis korrekt angegeben (mit *-Kennzeichnung)

ALLES Richtig 
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Übung 4
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APFELSAFT
Naturtrüb ~ Spätlese

Aus Äpfeln von bunten
Streuobstwiesen

0,7 l
DE-ÖKO-003

EU-Landwirtschaft

0,7 Liter flüssiges Streuobst aus dem 
Herzen des Streuobstparadies'

Zutaten: Frisch gepresster Bio-Apfelsaft 100% 
von Umstellungsflächen
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Übung 4 -  Auflösung 

Es handelt sich um ein Produkt / Erzeugnis in Umstellung auf den ökologischen Landbau

 Der Kontrollstellencodes ist korrekt angegeben (DE-ÖKO-XXX)

X  Das EU-Bio-Logo darf bei Umstellungserzeugnissen nicht angegeben werden

X  Das deutsche Bio-Siegel darf nicht angegeben werden

X  Für Umstellungsprodukte darf nicht der Biohinweis ("Bio Apfelsaft") verwendet werden, sondern
 nur ein Umstellungshinweis, z.B. „Apfelsaft aus Äpfeln in der Umstellung auf den ökologischen
 Landbau"
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Zutaten: Frisch gepresster Bio-Apfelsaft
100% von Umstellungsflächen
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Übung 5
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Übung 5 -  Auflösung

Es handelt sich um ein Produkt mit Bio-Zutatenauslobung

 Das EU Bio Logo ist nicht angegeben – das ist korrekt

 Der Kontrollstellencode des letzten Aufbereiters ist korrekt angegeben 

 Bio-Hinweise im Zutatenverzeichnis sind angegeben

 Der Anteil der Bio-Zutaten an den landwirtschaftlichen Zutaten (%-Angabe) ist angegeben

X  Der Kontrollstellencode ist nicht korrekt angegeben (DE-BIO-XXX); richtig ist: DE-ÖKO-XXX

X  Bio-Hinweise im Zutatenverzeichnis und der Prozentanteil Bio müssen in derselben 
 Farbe, Größe und Schrifttype wie die übrigen Angaben im Verzeichnis der Zutaten erscheinen

X  Prominente Bio-Hinweise sind nicht möglich
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Übung 6
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Zutaten: Apfelstücke, Fenchel, Orangenschalen, Zitronengras, Rosenblüten, blaue Kornblumenblüten, Ringelblumenblüten, 
natürliches Orangenaroma
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Übung 6 -  Auflösung

Bei Verkauf über einen Onlineshop (Fernabsatz) müssen alle Pflichtangaben, die für vorverpackte Lebensmittel 
gelten, angegeben werden.

X  Die Bio-Hinweise an den Bio-Zutaten im Zutatenverzeichnis fehlen

X Die Angabe des Kontrollstellencodes fehlt

X  Die Herkunftsangabe fehlt

 Das EU-Bio-Logo ist korrekt angegeben

 Der Bio-Hinweis in der Artikelbezeichnung ("Kräuterteemischung, BIO") ist korrekt angegeben
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Übung 7

Auf der Rückseite der Säcke befindet

sich folgendes Etikett:
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Bio-Weizenmehl
Type 550

Charge 12/345

25 kg

Muster-Mühle GmbH
12345 Musterstadt

Quelle: https://commons.wikimedia.org
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Übung 7 -  Auflösung

Es handelt sich um nicht vorverpackte / nicht endverpackte Ware.

 Der Bio-Hinweis an der Artikelbezeichnung ist korrekt angegeben

 Name und Anschrift des Verkäufers ist angegeben

 Das EU Bio Logo ist nicht angegeben – die Angabe wäre fakultativ möglich

 Die Angabe des deutschen Bio-Siegels ist möglich

X  Die Angabe des Kontrollstellencodes fehlt (DE-ÖKO-XXX)
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Übung 8

40

A b s c h n i t t  V I Muster-Teebetrieb GmbH
Muster-Teebetrieb GmbH

Musterstraße 1
12345 Musterstadt



2024/25

Übung 8 -  Auflösung

 Der Bio-Hinweis an der Artikelbezeichnung ist korrekt angegeben

X Die Angabe des Kontrollstellencodes fehlt, z.B. als Angabe in der Fußzeile oder direkt an der 
 Artikelbezeichnung
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Übung -  Gruppenarbeit  v ia  Sharepoint

Die letzte Übung soll als Ergänzung und zur Festigung der erworbenen Kenntnisse dienen und eine Möglichkeit 
des Austauschs mit den anderen Schulungsteilnehmern geben.

1. Bitte erstellen Sie selbst ein fehlerhaftes Etikett / ein Beispiel für eine missbräuchliche Kennzeichnung für ein 
vorverpacktes Produkt, z.B. ein Müsli

Laden Sie das erstellte Beispiel auf den Sharepoint hoch, damit die anderen Schulungsteilnehmenden darauf 
zugreifen können.

2. Kommentieren / Bewerten Sie auf mindestens ein von einer anderen Person gestaltetes Etikett auf dem 
Sharepoint im Hinblick auf die korrekte Bio-Kennzeichnung.

Viel Spaß!
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Q
 &

 A

Klärung offener Fragen

Foto: Ecocert
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Q & A

Sind noch Fragen zu der Präsentation oder zum Thema Kennzeichnung offen geblieben?

Falls ja, können Sie Ihre Fragen gerne in dem Dokument, das auf dem Sharepoint zur Verfügung
steht, stellen.

Die Beantwortung der Fragen erfolgt dann ebenfalls auf diesem Wege.
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Disclaimer

Die enthaltenen Schulungsinhalte sind im Rahmen der Maßnahme „Lehrgang Öko-Kontrolle“ erstellt worden. 
Diese Materialien wurden 2024 und 2025 genutzt, die letzte Aktualisierung fand im September 2025 statt.

Die Präsentationen sind Anschauungsexemplare und dürfen in dieser Form nicht für eigene Schulungen 
verwendet werden. 

Im Auftrag des BMLEH und der BLE hat ein Konsortium diese Schulungsinhalte entwickelt und 13 Schulungen 
durchgeführt. Das Konsortium bestand aus:
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Vielen Dank.

|2024/25
Die Lehrgänge Öko-Kontrolle sind Teil des Bundesprogramms Ökologischer Landbau (BÖL) – initiiert und finanziert 
durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMELH).

Fragen und Anregungen bitte richten an schulung@ecocert.com

Foto: Ecocert
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